
 

 

 

SHW AG 
Aalen 

– ISIN DE000A1JBPV9 –  
– WKN A1JBPV – 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der SHW AG mit Sitz in Aalen  

am Dienstag, den 
10. Mai 2016, 10:00 Uhr,  

im Congress Centrum Heidenheim, Kleiner Saal, Hugo-Rupf-Platz 1, D-89522 Heidenheim, ein.  

 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
der SHW AG, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts für die SHW AG 
und den SHW-Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats je-
weils für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwen-
dung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses 
bzw. Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung bedarf es somit nicht. 
Vielmehr sind die vorgenannten Unterlagen der Hauptversammlung nach der gesetzlichen 
Regelung (§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG) lediglich zugänglich zu machen. Dementsprechend er-
folgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe 
von EUR 12.949.649,08 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je 
dividendenberechtigter Inhaber-Stückaktie EUR 6.436.209,00 

Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen EUR 6.400.000,00 

Vortrag auf neue Rechnung EUR    113.440,08
 EUR 12.949.649,08 

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die SHW AG im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien hält, welche 
gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt wären. Verändert sich die Zahl der dividenden-
berechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Haupt-
versammlung bei unveränderter Ausschüttung von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie 
einen auf den Bestand eigener Aktien im Zeitpunkt der Hauptversammlung entsprechend an-
gepassten Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten.  



 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2015 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.  

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2015 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.  

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 so-
wie des Prüfers für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Ge-
schäftsjahr 2016 sowie im Geschäftsjahr 2017 bis zur nächsten Hauptversammlung 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, die 
Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Stuttgart,  

a. zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der SHW AG für das Geschäftsjahr 2016 
sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte der 
SHW AG für das Geschäftsjahr 2016; und 

b. zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Ge-
schäftsjahr 2017 bis zur nächsten Hauptversammlung im Jahr 2017 

zu bestellen. 

 

6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Sat-
zung aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen 
sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

Mit Beendigung der vorliegenden Hauptversammlung am 10. Mai 2016, die über die Entlas-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 gemäß vorstehendem Ta-
gesordnungspunkt 4 beschließt, endet die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Aufsichts-
rats. Daher sind sämtliche sechs Aufsichtsratsmitglieder neu zu wählen. 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses des 
Aufsichtsrates – vor,  

a. Herrn Georg Wolf, 

selbständiger Berater, wohnhaft in Dietzenbach; 

b. Herrn Christian Brand, 

selbständiger Berater, wohnhaft in Ettlingen; 

c. Herrn Prof. Dr.-Ing. Jörg Ernst Franke, 

Inhaber des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik an 
der Universität Erlangen-Nürnberg, wohnhaft in Marloffstein; 



 

 

d. Frau Kirstin Hegner-Cordes, 

selbständige Beraterin, wohnhaft in München; 

e. Herrn Edgar Kühn 

Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH 
und Betriebsratsvorsitzender des Werks Wasseralfingen der Schwäbische Hüttenwer-
ke Automotive GmbH, wohnhaft in Aalen; und 

f. Herrn Eugen Maucher, 

Betriebsratsvorsitzender des Werks Bad Schussenried der Schwäbische Hüttenwerke 
Automotive GmbH, wohnhaft in Ingoldingen-Winterstettendorf, 

in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der vorlie-
genden Hauptversammlung und für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2020 be-
schließt (§ 8 Abs. 2 der Satzung). 

*  *  * 

Es ist vorgesehen, die vorstehenden Neuwahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl 
durchzuführen. 

Die vorgenannten Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammen-
setzung beschlossenen Ziele. Zudem hat sich der Aufsichtsrat bei den jeweiligen Kandidaten 
vergewissert, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. 

Herr Christian Brand und Frau Kirstin Hegner-Cordes erfüllen als unabhängige und sachver-
ständige Mitglieder jeweils die Anforderungen gemäß § 100 Abs. 5 AktG. 

Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Georg Wolf, hat mitgeteilt, dass er im Falle einer 
Wiederwahl erneut für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden kandidieren wird. 

Lebensläufe der Kandidaten sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/hauptversammlungen/ abrufbar. 

*  *  * 

Angaben zu Mitgliedschaften der zur Wahl vorgeschlagenen Personen in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen: 

a. Herr Georg Wolf: 

(i) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen (Vorsitzen-
der) 

(ii) Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien: 

WEBER-HYDRAULIK GMBH, Güglingen (stellvertretender Vorsitzender des Bei-
rats)  

b. Herr Christian Brand: 

(i) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 



 

 

- Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen (stellver-
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrats); 

- Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (Vorsitzender des Aufsichtsrats); 

- Wüstenrot & Württembergische AG, Stuttgart; 

- Wüstenrot Holding AG, Ludwigsburg (stellvertretender Vorsitzender des Auf-
sichtsrats). 

(ii) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien. 

c. Herr Prof. Dr.-Ing. Jörg Ernst Franke: 

(i) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen  

(ii) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien. 

d. Frau Kirstin Hegner-Cordes: 

(i) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen  

(ii) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien. 

e. Herr Edgar Kühn 

(i) Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: 

Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen-Wasseralfingen  

(ii) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren Kontrollgremien. 

f. Herr Eugen Maucher 

Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kon-
trollgremien. 

Angaben zu persönlichen und geschäftlichen Beziehungen der zur Wahl vorgeschlagenen 
Personen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Ge-
sellschaft beteiligten Aktionär, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats für die Wahlentschei-
dung maßgeblich sind: 

Bis auf Herrn Maucher gehören sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Personen bereits bisher 
dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an. 

Ferner gehören bis auf Herrn Maucher sämtliche zur Wahl vorgeschlagenen Personen dem 
Aufsichtsrat der Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH mit Sitz in Aalen-
Wasseralfingen, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der SHW AG, wie folgt an: 

a) Frau Hegner-Cordes und die Herren Brand, Franke und Wolf (Vorsitzender) als von der 
Gesellschafterversammlung gewählte Mitglieder;  

b) Herr Kühn als von den Arbeitnehmern gewähltes Mitglied. 



 

 

 

7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts, die Schaffung eines bedingten Kapitals und eine entsprechende Änderung 
der Satzung in § 4 (Grundkapital) 

 

Bei der Gesellschaft besteht derzeit keine Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wan-
del- und/oder Optionsschuldverschreibungen bzw. kein entsprechendes bedingtes Kapital. Zur 
Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten der Gesellschaft soll der Vorstand zur Ausgabe 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ermächtigt werden, deren Bedienung 
durch ein bedingtes Kapital abgesichert wird. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

7.1 Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

a) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Grundkapitalbetrag 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2021 
(einschließlich) einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen 
lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 65.000.000,00 mit 
einer befristeten oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. 
Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug 
von insgesamt bis zu Stück 1.250.000 neuen auf den Inhaber bzw., sofern im Zeit-
punkt der Ausgabe der neuen Aktien die bestehenden Aktien der Gesellschaft auf 
den Namen lauten, auf den Namen lautenden Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) 
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
EUR 1.250.000,00 nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedin-
gungen (nachstehend „Anleihebedingungen“) zu gewähren und/oder für die Gesell-
schaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen.  
 
Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung und/oder Sachleistung ausge-
geben werden. Sie können außer in Euro – unter Begrenzung auf den entsprechen-
den Euro-Gegenwert – auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes be-
geben werden. Sie können auch durch ein in- oder ausländisches Unternehmen be-
geben werden, an dem die SHW AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend „Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaft“); in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die emittierende Mehrheits-
beteiligungsgesellschaft die Garantie für die Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
und die Zahlung der hierauf zu entrichtenden Zinsen zu übernehmen und den Inha-
bern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrech-
te auf Aktien der SHW AG zu gewähren. 
 
Die Schuldverschreibungen werden jeweils in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 
 

b) Wandlungsrecht, Wandlungspflicht 
 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber (bei 
auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen) bzw. die Gläubiger (bei auf den 
Namen lautenden Schuldverschreibungen) der Teilschuldverschreibungen das Recht, 
diese nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft um-
zutauschen. Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende 
der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen; insbesondere kann eine 
Wandlungspflicht auch an ein entsprechendes Wandlungsverlangen der Gesellschaft 
bzw. der emittierenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft geknüpft werden. Neben 
oder anstelle eines Wandlungsrechts und/oder einer daran geknüpften Wandlungs-
pflicht der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen kann auch ein eigenes 



 

 

Recht der Gesellschaft vorgesehen werden, die Schuldverschreibungen nach näherer 
Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. 
 
Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Ge-
sellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division eines unter dem 
Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vor-
gesehen werden, dass das Umtauschverhältnis variabel ist und/oder als Folge von 
Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß nachfolgend lit. d) geändert werden 
kann. Die Anleihebedingungen können ferner bestimmen, dass das Umtauschver-
hältnis auf eine ganze Zahl (oder auch eine festzulegende Nachkommastelle) auf- 
oder abgerundet wird; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer-
den. Sofern sich Umtauschrechte auf Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgese-
hen werden, dass diese zusammengelegt werden, so dass sich – ggf. gegen Zuzah-
lung – Umtauschrechte zum Bezug ganzer Aktien ergeben, oder in Geld ausgegli-
chen werden. 

 
Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung je Teilschuldverschreibung 
auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung oder einen 
unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht 
übersteigen. In jedem Fall erlöschen die Wandlungsrechte und Wandlungspflichten 
spätestens zwanzig (20) Jahre nach Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen. 

 
c) Optionsrecht 

 
Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver-
schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubi-
ger nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezug von Aktien der Ge-
sellschaft berechtigen. Die betreffenden Optionsscheine können von den jeweiligen 
Teilschuldverschreibungen abtrennbar sein.  
 
Der Bezug von Aktien bei Ausübung des Optionsrechts erfolgt gegen Zahlung des 
festgesetzten Optionspreises. Es kann auch vorgesehen werden, dass der Options-
preis variabel ist und/oder als Folge von Verwässerungsschutzbestimmungen gemäß 
lit. d) angepasst wird. Die Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass der Op-
tionspreis durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls ei-
ne bare Zuzahlung geleistet werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich in diesem 
Fall aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den Opti-
onspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Bezugsverhältnis kann sich ferner auch 
durch Division eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Gesell-
schaft ergeben. Das Bezugsverhältnis kann auf eine ganze Zahl (oder auch eine fest-
zulegende Nachkommastelle) auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar 
zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Sofern sich Bezugsrechte auf Bruchteile 
von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese zusammengelegt werden, 
so dass sich – ggf. gegen Zuzahlung – Bezugsrechte zum Bezug ganzer Aktien er-
geben, oder in Geld ausgeglichen werden.  

 
Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf die je Teilschuldverschreibung zu be-
ziehenden Aktien der Gesellschaft entfällt, darf den Nennbetrag oder einen unter dem 
Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschrei-
ten. Die Laufzeit des Optionsrechts darf höchstens zwanzig (20) Jahre betragen. 

 
d) Wandlungs-/Optionspreis, Verwässerungsschutz 
 

Der Wandlungs- oder Optionspreis je Aktie muss – auch im Falle eines variablen 
Wandlungs- bzw. Optionspreises – mindestens 80 % des Durchschnittskurses der 
Aktie der SHW AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
während des nachfolgend jeweils genannten Zeitraums betragen: 

 



 

 

- Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären nicht zum Bezug angeboten 
werden, ist der Durchschnittskurs während der letzten zehn Börsenhandelstage 
an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der endgültigen Entscheidung 
des Vorstands über die Ausgabe der Schuldverschreibungen bzw. über die Zu-
teilung im Rahmen einer Ausgabe von Schuldverschreibungen maßgeblich. 

 
- Sofern die Schuldverschreibungen den Aktionären zum Bezug angeboten wer-

den, ist der Durchschnittskurs während der letzten zehn Börsenhandelstage an 
der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Bekanntmachung der Be-
zugsfrist gemäß § 186 Abs. 2 Satz 1 AktG oder, sofern die endgültigen Konditi-
onen für die Ausgabe der Schuldverschreibungen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 
AktG erst während der Bezugsfrist bekannt gemacht werden, statt dessen wäh-
rend der Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse ab Beginn der 
Bezugsfrist bis zum Vortag (einschließlich) der Bekanntmachung der endgülti-
gen Konditionen maßgeblich.  

 
Der Durchschnittskurs ist jeweils zu berechnen als arithmetisches Mittel der Schluss-
kurse bzw. – sofern an dem betreffenden Tag kein Schlusskurs festgestellt wird – des 
jeweils letzten Kurses im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an den betreffenden Börsenhandelstagen.  
 
In den Fällen einer Wandlungspflicht oder eines eigenen Wandlungsrechts der Ge-
sellschaft kann nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen auch ein Wand-
lungspreis bestimmt werden, der entweder mindestens dem vorgenannten Mindest-
preis oder mindestens 90 % des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie 
der SHW AG im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) wäh-
rend der letzten zehn Börsenhandelstage an der Frankfurter Wertpapierbörse vor 
dem Tag der Endfälligkeit bzw. vor dem jeweils anderen für die Wandlungspflicht 
maßgeblichen Zeitpunkt entspricht, auch wenn der zuletzt genannte Durchschnitts-
kurs den vorgenannten Mindestpreis unterschreitet. 
 
Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Wandlungs- oder Optionspreis aufgrund 
von Verwässerungsschutzbestimmungen zur Wahrung des wirtschaftlichen Werts der 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten nach näherer Bestimmung 
der Anleihebedingungen angepasst werden, wenn es während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine zu Kapitalveränderungen bei der SHW 
AG kommt oder während der Laufzeit der Schuldverschreibungen bzw. Options-
scheine sonstige Maßnahmen durchgeführt werden oder Ereignisse eintreten, die zu 
einer Veränderung des wirtschaftlichen Werts der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. Wandlungspflichten führen können (etwa Dividendenzahlungen, die Ausgabe 
weiterer Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte oder der 
Kontrollerwerb durch einen Dritten). Eine Anpassung des Wandlungs- oder Options-
preises kann dabei auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Wandlungs- oder 
Optionsrechts bzw. Erfüllung der Wandlungspflicht oder die Anpassung einer etwai-
gen Zuzahlung bewirkt werden. Statt oder neben einer Anpassung des Wandlungs- 
oder Optionspreises kann Verwässerungsschutz nach näherer Maßgabe der Anlei-
hebedingungen auch in anderer Weise gewährt werden. Insbesondere kann vorge-
sehen werden, dass bei Ausgabe von Aktien, weiteren Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit Bezugsrecht der Aktionäre ein Verwässe-
rungsschutz durch Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises nur erfolgt, so-
weit den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten kein Bezugsrecht in dem 
Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Opti-
onsrechts bzw. Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 
 
In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien der Gesellschaft entfällt, den Nennbetrag oder 
einen unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibung 
nicht überschreiten. 
 



 

 

e) Gewährung eigener Aktien oder anderer börsennotierter Wertpapiere, Barausgleich, 
Andienungsrecht 

 
Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht, eine 
Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewähren bzw. bestimmen, können auch 
vorsehen, dass den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen bzw. den 
Optionsberechtigten im Falle der Wandlung bzw. der Optionsausübung nach Wahl 
der Gesellschaft bzw. der emittierenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft statt Ge-
währung neuer Aktien ganz oder teilweise eigene Aktien der Gesellschaft oder ande-
re börsennotierte Wertpapiere geliefert werden können oder ihnen nach näherer Re-
gelung der Anleihebedingungen der Gegenwert der Aktien ganz oder teilweise in 
Geld gezahlt wird. Des Weiteren kann in den Anleihebedingungen auch ein Recht der 
Gesellschaft bzw. der emittierenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft vorgesehen 
werden, den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen in Anrechnung 
auf den Anspruch auf Rückzahlung der Schuldverschreibung und/oder Zinszahlungs-
ansprüche eigene Aktien der Gesellschaft oder andere börsennotierte Wertpapiere 
anzudienen. 

 
f) Bezugsrechte, Bezugsrechtsausschluss 
 

Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären grundsätzlich das 
gesetzliche Bezugsrecht zu. Werden die Schuldverschreibungen von einer Mehr-
heitsbeteiligungsgesellschaft begeben, hat die SHW AG die Gewährung des gesetzli-
chen Bezugsrechts für die Aktionäre sicherzustellen. Das Bezugsrecht kann dabei 
jeweils auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden. 
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder 
teilweise auszuschließen: 

 
aa) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den 
nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittelten theoreti-
schen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht 
bzw. Wandlungspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsauschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten auf Aktien, auf 
die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % 
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze 
sind Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer 
oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Ge-
sellschaft ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind hierauf Aktien der 
Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur 
Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten oder 
Optionspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben 
werden oder noch ausgegeben werden können, sofern die Schuldverschrei-
bungen, welche ein entsprechendes Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. eine 
Wandlungs- oder Optionspflicht vermitteln, während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung aufgrund anderweitiger Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 
werden. 

 
bb) Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das 
Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den In-
habern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Wandel- 
und/oder Optionsschuldverschreibungen, die zuvor von der SHW AG oder ei-
ner Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein 



 

 

Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder 
Optionspflicht zustünde. 

 
cc) Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit Schuldverschreibungen ge-
gen Sacheinlagen – insbesondere zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs sonstiger 
Vermögensgegenstände einschließlich Rechten und Forderungen – ausgege-
ben werden, sofern der Wert der Sacheinlagen in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen ermittel-
ten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht.  

 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf 
nach dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn auf die neuen Aktien, die aufgrund sol-
cher Schuldverschreibungen auszugeben sind, ein anteiliger Betrag des Grundkapi-
tals von insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächti-
gung. Auf diese Begrenzung sind neue Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderen Ermächtigung un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden oder aufgrund einer während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage einer anderen Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibung 
auszugeben sind. 
 

g) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Anleihebedingungen 
 

Der Vorstand wird ermächtigt, unter Beachtung der vorstehend getroffenen Bestim-
mungen die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschrei-
bungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- 
bzw. Optionszeitraum, einen evtl. Nachrang gegenüber sonstigen Verbindlichkeiten, 
den Wandlungs- bzw. Optionspreis sowie Verwässerungsschutzbestimmungen, fest-
zusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschreibungen be-
gebenden Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der SHW AG festzulegen. 

7.2. Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um insgesamt bis zu EUR 1.250.000,00 durch 
Ausgabe von insgesamt bis zu 1.250.000 neuen auf den Inhaber bzw., sofern im 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien die bestehenden Aktien der Gesellschaft auf 
den Namen lauten, auf den Namen lautenden Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ge-
währung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen 
sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen, die auf-
grund Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2016 bis 
zum 9. Mai 2021 (einschließlich) von der SHW AG oder einem in- oder ausländischen 
Unternehmen, an dem die SHW AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durchge-
führt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten 
Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorgenannten Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 10. Mai 2016 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungs-
preis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; soweit rechtlich 
zulässig, kann der Vorstand jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats statt dessen 
auch bestimmen, dass die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer 
Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet sind, wenn im Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversamm-



 

 

lung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der 
Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.  

 

b) § 4 der Satzung (Grundkapital) wird um folgenden neuen Absatz (5) ergänzt: 
 

„(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um insgesamt bis zu EUR 1.250.000,00 
durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.250.000 neuen auf den Inhaber bzw., sofern 
im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien die bestehenden Aktien der Gesellschaft 
auf den Namen lauten, auf den Namen lautenden Aktien ohne Nennwert (Stückak-
tien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen 
sowie an Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen, die auf-
grund Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2016 bis 
zum 9. Mai 2021 (einschließlich) von der SHW AG oder einem in- oder ausländischen 
Unternehmen, an dem die SHW AG unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durchge-
führt, soweit von den Wandlungs- oder Optionsrechten aus den vorgenannten 
Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten 
aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorgenannten Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 10. Mai 2016 jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungs-
preis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
durch die Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil; soweit rechtlich 
zulässig, kann der Vorstand jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats statt dessen 
auch bestimmen, dass die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer 
Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet sind, wenn im Zeitpunkt der 
Ausgabe der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversamm-
lung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Der 
Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

 

8. Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über eine Ermächtigung zum Er-
werb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts-
ausschluss 

Die Hauptversammlung vom 14. Juni 2011 hat die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch mit Bezugsrechtsausschluss, ermäch-
tigt. Diese Ermächtigung, die am 13. Juni 2016 auslaufen würde, soll durch eine neue Ermäch-
tigung ersetzt werden.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2021 

(einschließlich) eigene Aktien der Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % des zum 
Zeitpunkt der Erteilung der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 
erwerben. Auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den 
§§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils beste-
henden Grundkapitals entfallen. 

 
b) Der Erwerb kann nach Wahl der Gesellschaft über die Börse, mittels eines an alle Aktionä-

re gerichteten öffentlichen Kaufangebots und/oder mittels einer öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsofferten erfolgen. Hierfür gelten die folgenden Bestimmungen: 

 
(i) Beim Erwerb über die Börse darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % überschreiten 



 

 

und nicht mehr als 10 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei der 
am jeweiligen Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelte Börsenkurs der Ak-
tien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem). Findet eine Eröffnungsauktion am betreffenden Handelstag nicht statt, ist statt-
dessen der erste festgestellte Kurs im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) maßgeblich. 

 
(ii) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, darf der gebotene Kaufpreis je 

Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs um nicht mehr als 10 % über-
schreiten und nicht mehr als 10 % unterschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt 
dabei das arithmetische Mittel der Schlusskurse (bzw. – wenn ein Schlusskurs am 
betreffenden Tag nicht festgestellt wird – des letzten bezahlten Kurses) für die Aktie 
der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den letzten drei Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Ver-
öffentlichung des Kaufangebots. Ergeben sich nach der Veröffentlichung des Kaufan-
gebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot 
angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei letzten 
Handelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. 
Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Das Volumen eines öffentli-
chen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern das öffentliche Kaufangebot über-
zeichnet ist, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen wer-
den, als die Annahme im Verhältnis der jeweils angedienten Aktien erfolgt; darüber 
hinaus kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär sowie – zur Vermeidung rechnerischer 
Bruchteile von Aktien – eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgese-
hen werden. 

 
(iii) Erfolgt der Erwerb über eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsoffer-

ten, darf der Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs um nicht 
mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten. Als maß-
geblicher Börsenkurs gilt dabei das arithmetische Mittel der Schlusskurse (bzw. – 
wenn ein Schlusskurs am betreffenden Tag nicht festgestellt wird – des letzten be-
zahlten Kurses) für die Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Handelstagen der Frankfurter 
Wertpapierbörse vor dem Tag der Annahme der Verkaufsofferten. Das Volumen der 
mittels der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsofferten zu erwerben-
den Aktien kann begrenzt werden. Sofern die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten überzeichnet ist, kann das Andienungsrecht der Aktionäre inso-
weit ausgeschlossen werden, als die Annahme im Verhältnis der zu dem festgelegten 
Erwerbspreis (bzw. einem darunter liegenden Erwerbspreis) jeweils angebotenen Ak-
tien erfolgt; darüber hinaus kann eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter Aktien je Aktionär sowie – zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien – eine Rundung nach kaufmännischen Grundsät-
zen vorgesehen werden.  

 
c) Die Ermächtigung kann zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, insbesondere in Verfolgung 

eines oder mehrerer der nachstehend genannten Zwecke ausgeübt werden. Der Erwerb 
zum Zweck des Handels in eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Erfolgt mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats eine Verwendung eigener Aktien zu einem oder mehreren der in nachstehend 
d) genannten Zwecke, ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, soweit von der 
Verwaltung bei der Entscheidung über eine solche Verwendung nichts anderes bestimmt 
wird. 

 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

 
(i) eigene Aktien gegen Barzahlung in anderer Weise als über die Börse oder durch An-

gebot an alle Aktionäre zu veräußern, sofern der Verkaufspreis je Aktie den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG). Hierbei darf der anteilige Betrag am Grundkapital der Aktien, die 
aufgrund dieser Ermächtigung veräußert werden, insgesamt 10 % des Grundkapitals 
weder im Zeitpunkt der Erteilung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächti-
gung übersteigen. Auf diese Volumenbegrenzung in Höhe von 10 % des Grundkapi-



 

 

tals sind auch sonstige Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die ab Wirksamwerden 
dieser Ermächtigung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben oder veräußert wer-
den; ferner sind Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 
aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden bzw. noch 
ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung aufgrund anderweitiger Ermächtigung in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben wurden;  
 

(ii) eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre 
gerichtetes Angebot zu veräußern oder in sonstiger Weise zu übertragen, soweit dies 
gegen Sachleistung erfolgt, insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder bei Unternehmenszusam-
menschlüssen sowie beim Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen ein-
schließlich von Rechten und Forderungen; 

 
(iii) eigene Aktien zur Bedienung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -

pflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden, die 
von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehen-
den Unternehmen ausgegeben werden; sowie 

 
(iv) eigene Aktien zu verwenden, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern 

von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehr-
heitsbesitz stehende Unternehmen ausgegeben werden, bzw. den hieraus im Falle 
eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft Verpflichteten ein Bezugsrecht auf 
Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- 
oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten zu-
stünde.  

 
e) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weite-

ren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. Die Einziehung erfolgt 
im Wege der Einziehung im vereinfachten Verfahren durch Kapitalherabsetzung oder der-
art, dass das Grundkapital unverändert bleibt und sich gemäß § 8 Abs. 3 AktG der rechne-
rische Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht.  
 

f) Die Ermächtigung kann vollständig oder in Teilen, ein- oder mehrmalig, durch die Gesell-
schaft oder durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen 
ausgeübt werden; ferner kann die Ermächtigung auch durch für die Gesellschaft oder für 
Rechnung der abhängigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unterneh-
men handelnde Dritte ausgeübt werden. 

 
g) Die vorstehenden Regelungen zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Be-

zugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien gelten auch für solche eigenen Aktien, die 
aufgrund vorangegangener Ermächtigungen der Hauptversammlung zum Erwerb eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 
 

h) Mit Wirksamwerden dieser Ermächtigung werden die durch Beschluss der Hauptversamm-
lung vom 14. Juni 2011 zu Tagesordnungspunkt 2 und 3 erteilten Ermächtigungen gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien bzw. zum Erwerb eigener Aktien unter 
Einsatz von Derivaten, soweit von ihnen bis dahin kein Gebrauch gemacht wurde, aufge-
hoben. Die in den genannten Beschlüssen der Hauptversammlung enthaltenen Ermächti-
gungen zur Verwendung eigener Aktien, die auf ihrer Grundlage erworben wurden, bleiben 
unberührt. 

 



 

 

9. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen 
des Erwerbs eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- bzw. Andienungsrechts 
der Aktionäre 

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 8 zu beschließenden neuen Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft ferner erneut ermäch-
tigt werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Derivaten zu erwerben.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 8 zu beschließenden Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG darf der Erwerb von eigenen Aktien der 
Gesellschaft gemäß der unter Tagesordnungspunkt 8 zu beschließenden Ermächtigung 
außer auf den dort beschriebenen Wegen nach näherer Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen auch unter Einsatz von Derivaten durchgeführt werden. 
 

b) Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck ermächtigt, 
 

- Optionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft 
bei Ausübung der Option verpflichten („Put-Optionen“); 
 

- Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, Aktien der Gesell-
schaft bei Ausübung der Option zu erwerben („Call-Optionen“); 

 
- Terminkaufverträge über Aktien der Gesellschaft abzuschließen, bei denen zwischen 

dem Abschluss des jeweiligen Kaufvertrags und der Lieferung der erworbenen Aktien 
mehr als zwei Börsentage liegen („Terminkäufe“) 

 
sowie eigene Aktien auch unter Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen, Terminkäufen 
(jeweils ein „Derivat“) und/oder einer Kombination dieser Derivate zu erwerben. Der Ein-
satz von Derivaten zum Erwerb eigener Aktien ist nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
der Gesellschaft zulässig. 
 

c) Aktienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind insgesamt auf Aktien im Umfang von 
höchstens 5 % des im Zeitpunkt der Erteilung dieser Ermächtigung bestehenden Grundka-
pitals der Gesellschaft beschränkt. 
 

d) Die Laufzeit der jeweiligen Derivate darf höchstens 18 Monate betragen. Ferner muss die 
Laufzeit der Derivate so gewählt werden, dass der Erwerb von Aktien der Gesellschaft un-
ter Einsatz von Derivaten nicht nach Ablauf des 9. Mai 2021 erfolgt. 

 
e) Die Derivate dürfen nur mit Finanzinstituten, die über Erfahrung mit der Durchführung kom-

plexer Transaktionen verfügen, abgeschlossen werden. In den Bedingungen der Derivate 
muss sichergestellt sein, dass die Derivate nur mit Aktien bedient werden, die ihrerseits un-
ter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse erworben wurden, wobei 
der bei dem börslichen Erwerb gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
innerhalb der Preisgrenzen liegen muss, die gemäß der unter Tagesordnungspunkt 8 zu 
beschließenden Ermächtigung auch für den börslichen Erwerb von Aktien durch die Ge-
sellschaft gelten würden. 
 

f) Der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte, bei Ausübung einer Put- oder Call-Option bezie-
hungsweise in Erfüllung eines Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie der Gesellschaft 
(„Ausübungspreis“) darf das arithmetische Mittel der Schlusskurse (bzw. – wenn ein 
Schlusskurs am betreffenden Tag nicht festgestellt wird – des letzten bezahlten Kurses) für 
die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesys-
tem) an den letzten drei Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor Abschluss des 
betreffenden Derivatgeschäfts jeweils nicht um mehr als 10 % überschreiten und nicht um 
mehr als 10 % unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). 
 

Der von der Gesellschaft für Call-Optionen oder Terminkäufe gezahlte Erwerbspreis (bzw. 
die hierfür von der Gesellschaft zu zahlende Optionsprämie) darf ferner nicht wesentlich 



 

 

über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Put-Optionen (bzw. 
die hierfür von der Gesellschaft vereinnahmte Optionsprämie) darf nicht wesentlich unter 
dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Markt-
preis der jeweiligen Derivate liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte 
Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. 
 

g) Werden eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten unter Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Derivat-Geschäfte mit der Gesell-
schaft abzuschließen, ausgeschlossen. Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Ak-
tien der Gesellschaft nur, soweit die Gesellschaft ihnen gegenüber aus den Derivat-
Geschäften zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andie-
nungsrecht ist ausgeschlossen. 
 

h) Die Ermächtigung kann vollständig oder in Teilen, ein- oder mehrmalig, durch die Gesell-
schaft oder durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen 
ausgeübt werden; ferner kann die Ermächtigung auch durch für die Gesellschaft oder für 
Rechnung der abhängigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unterneh-
men handelnde Dritte ausgeübt werden. 
 

i) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Derivaten erworben werden, gel-
ten die zu Tagesordnungspunkt 8 festgesetzten Regelungen für die Verwendung der auf 
Grundlage der dortigen Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien entsprechend. 

 
__________________________________ 

 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 
 
Der Vorstand erstattet der am 10. Mai 2016 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft gemäß § 221 Abs. 4 in Verbindung mit 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden schriftli-
chen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschluss-
fassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und der Schaffung eines bedingten Ka-
pitals. 
 
Eine angemessene Finanzausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der 
Gesellschaft und ein erfolgreiches Auftreten am Markt. Die Ausgabe von Wandel- und Optionsschuld-
verschreibungen bietet attraktive Finanzierungsmöglichkeiten mit vergleichsweise niedriger Verzin-
sung. Ferner kommen der Gesellschaft die bei Ausgabe solcher Schuldverschreibungen erzielten 
Wandel- bzw. Optionsprämien zugute. Im Falle einer nachfolgenden Ausübung der Wandel- bzw. Op-
tionsrechte fließt der Gesellschaft schließlich neues Eigenkapital zu. 
 
Damit die Gesellschaft künftig über eine flexible Grundlage auch zur Nutzung dieser Finanzierungsin-
strumente verfügt, schlägt die Verwaltung der Hauptversammlung daher eine Beschlussfassung über 
eine Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
und die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung der zugehörigen Wandel- bzw. Options-
rechte (Bedingtes Kapital 2016) vor. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen er-
möglicht es dem Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2021 (einschließlich) 
einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen (nachfolgend auch „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von 
bis zu EUR 65.000.000,00 mit einer befristeten oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inha-
bern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Options-
anleihebedingungen (nachstehend „Anleihebedingungen“) Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug 
von insgesamt bis zu Stück 1.250.000 neuen auf den Inhaber bzw., sofern im Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien die bestehenden Aktien der Gesellschaft auf den Namen lauten, auf den Namen lau-
tenden Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-
samt bis zu EUR 1.250.000,00 zu gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungs-
rechte vorzusehen. 
 



 

 

Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, bei Wandelschuldverschreibungen auch eine 
Wandlungspflicht vorzusehen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung derartiger Finanzierungs-
instrumente. Darüber hinausgehend wird in der zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung 
von der durch das Gesetz zur Änderung des Aktiengesetzes vom 22. Dezember 2015 (Aktienrechts-
novelle 2016) geschaffenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein eigenes Recht der Gesellschaft vor-
zusehen, die Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. 
 
Die Schuldverschreibungen dürfen gegen Barleistung und/oder Sachleistung ausgegeben werden. 
 
Bei der Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen soll die Gesellschaft je nach Markt-
lage die deutschen oder internationalen Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und die Schuldverschrei-
bungen außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgeben können. Die 
Ausgabe kann auch durch ein in- oder ausländisches Unternehmen erfolgen, an dem die SHW AG 
unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist (nachfolgend 
auch „Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft“); in diesem Fall soll die Gesellschaft die Garantie für die 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen und für die Zahlung der hierauf zu entrichtenden Zinsen 
übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 
Optionsrechte auf Aktien der SHW AG gewähren können.  
 
Die Schuldverschreibungen werden jeweils in Teilschuldverschreibungen eingeteilt.  
 
Das beantragte bedingte Kapital im Nennbetrag von EUR 1.250.000,00 (Bedingtes Kapital 2016) dient 
der Gewährung von Aktien bei Ausübung der mit den Schuldverschreibungen verbundenen Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. bei Erfüllung etwaiger Wandlungspflichten, soweit zur Bedienung 
nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Als solche andere Erfüllungsformen sollen die An-
leihebedingungen nach Wahl der Gesellschaft auch die Lieferung eigener Aktien oder anderer bör-
sennotierter Wertpapiere oder die Gewährung eines Barausgleichs vorsehen können. Der Nennbetrag 
des Bedingten Kapitals 2016 beläuft sich auf etwas weniger als 20 % des derzeitigen Grundkapitals 
der Gesellschaft und bleibt damit deutlich unter der gesetzlichen Höchstgrenze gemäß § 192 Abs. 3 
AktG von 50 % des bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals; im Übrigen besteht bei der Ge-
sellschaft ein genehmigtes Kapital in Höhe von derzeit EUR 3.218.104,00, was rund 50 % des derzei-
tigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingtem 
Kapital 2016 erfolgt zu dem Options- bzw. Wandlungspreis, der in den Anleihebedingungen nach den 
Vorgaben der erbetenen Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen festgesetzt wird. In 
der Ermächtigung werden gemäß § 193 Abs. 2 Nr. 3 AktG lediglich die Grundlagen für die Festlegung 
des maßgeblichen Mindestausgabebetrags bestimmt, so dass die Gesellschaft umfangreiche Flexibili-
tät bei der Festlegung des Options- bzw. Wandlungspreises erhält.  
 
Den Aktionären steht bei der Begebung von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen grundsätz-
lich ein Bezugsrecht zu (§ 221 Abs. 4 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG). Werden die Schuld-
verschreibungen von einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft begeben, hat die SHW AG die Gewäh-
rung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre sicherzustellen. Um die Abwicklung zu erleich-
tern, kann das Bezugsrecht auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 
Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden. In diesem Fall werden die Schuldverschreibungen von einem 
oder mehreren Kreditinstituten (oder ihnen gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unter-
nehmen) mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären entsprechend ihrem Bezugsrecht 
zum Bezug anzubieten. Mit dieser Ausgestaltung ist keine inhaltliche Beschränkung des Bezugsrechts 
verbunden.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht jedoch die Möglichkeit vor, das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
die Schuldverschreibungen in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
 Bei der Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen gelten nach § 221 Abs. 4 Satz 

2 AktG die Bestimmungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zum so genannten vereinfachten Be-
zugsrechtsausschluss sinngemäß. Der Vorstand soll daher ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrecht bzw. Wandlungspflicht in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen, sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Grunds-
ätzen ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter-
schreitet.  

 



 

 

Die Nutzung dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses kann 
zweckmäßig sein, um günstige Marktverhältnisse kurzfristig wahrnehmen und Schuldverschrei-
bungen schnell und flexibel zu attraktiven Konditionen am Markt platzieren zu können. Denn die 
bei Einräumung eines Bezugsrechts erforderliche zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 Abs. 1 Satz 2 
AktG) lässt eine vergleichbar kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktverhältnisse nicht zu. Ferner 
können wegen der Volatilität der Kapitalmärkte marktnahe Konditionen in der Regel nur erzielt 
werden, wenn die Gesellschaft hieran nicht über einen längeren Zeitraum gebunden ist. Bei Ein-
räumung eines Bezugsrechts verlangt § 186 Abs. 2 AktG, dass der endgültige Bezugspreis bzw. 
bei Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen die endgültigen Konditionen der Schuldver-
schreibungen spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt gegeben werden. Es be-
steht hier daher ein höheres Marktrisiko – insbesondere das über mehrere Tage bestehende 
Kursänderungsrisiko – als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Für eine erfolgreiche Platzie-
rung sind bei Einräumung eines Bezugsrechts daher regelmäßig entsprechende Sicherheitsab-
schläge bei der Festlegung der Konditionen der Schuldverschreibungen erforderlich; dies führt in 
der Regel zu ungünstigeren Konditionen für die Gesellschaft als bei einer unter Ausschluss des 
Bezugsrechts durchgeführten Platzierung der Schuldverschreibungen. Auch ist bei Gewährung ei-
nes Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die 
Bezugsberechtigten eine vollständige Platzierung nicht ohne Weiteres gewährleistet und eine an-
schließende Platzierung bei Dritten in der Regel mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden.  

 
Von dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss darf allerdings nur für Schuldverschreibun-
gen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten auf Aktien Gebrauch ge-
macht werden, auf die ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 10 % 
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Damit wird der gesetzlichen Volumenbegrenzung des verein-
fachten Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Rechnung getragen. Auf 
diese 10 %-Grenze sind sowohl neue als auch bestehende Aktien der Gesellschaft anzurechnen, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der Gesell-
schaft ausgegeben oder veräußert werden. Ferner sind hierauf auch Aktien der Gesellschaft anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedienung von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten bzw. Wandlungspflichten oder Optionspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldver-
schreibungen ausgegeben werden oder noch ausgegeben werden können, sofern die Schuldver-
schreibungen, welche ein entsprechendes Wandlungs- oder Optionsrecht oder eine Wandlungs-
pflicht vermitteln, während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Er-
mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben werden.  

 
Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss nur ein begrenztes Volumen hat und die Schuldverschreibungen in diesem Fall 
nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden dürfen. Ob die Ausgabe nicht wesent-
lich unter dem Marktwert erfolgt, wird ermittelt, indem der theoretische Marktwert der Schuldver-
schreibungen nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen errechnet und mit dem Aus-
gabepreis verglichen wird. Soweit es der Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, 
kann er sich dabei der Unterstützung durch sachverständige Dritte bedienen, insbesondere einer 
die Emission begleitenden Bank oder einer zusätzlich hinzugezogenen Investmentbank oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Der Vorstand wird bei seiner Preisfestsetzung unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt den Abschlag von dem so ermittelten theoretischen 
Marktwert so gering wie möglich halten. Dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung 
des Werts der Aktien der Gesellschaft in Folge des Bezugsrechtsausschlusses nicht eintritt. Die 
Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, eine Verminderung ihrer Beteiligungsquote infolge einer 
späteren Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten, die mit den unter Bezugsrechtsaus-
schluss ausgegebenen Schuldverschreibungen verbunden sind, durch Erwerb von Aktien über die 
Börse (zu aktuellen Kursen) zu vermeiden.  

 
 Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge 

vom Bezugsrecht auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es er-
forderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder 
Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuld- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen, die zuvor von der SHW AG oder einer Mehrheitsbeteiligungsge-
sellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es 



 

 

ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- 
oder Optionspflicht zustehen würde. 

 
Spitzenbeträge können sich ergeben, wenn der Gesamtnennbetrag der Emission gegenüber dem 
Nennbetrag der unter Gewährung eines Bezugsrechts ausgegebenen Teilschuldverschreibungen 
geeignet aufgerundet wird, um einen runden Emissionsbetrag zu erzielen. Der Betrag, um den 
aufgerundet wird (Rundungsbetrag), wird in diesem Fall als Spitzenbetrag bezeichnet. Um einen 
runden Emissionsbetrag ohne eine solche Aufrundung zu erzielen, müsste – je nach Anzahl der 
Bezugsrechte – ansonsten ggf. ein wenig praktikables Bezugsverhältnis (Zahl der Aktien, die für 
den Bezug von Teilschuldverschreibungen mit einem bestimmten Nennbetrag benötigt werden) 
festgelegt werden. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge er-
möglicht demgegenüber die Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen in runden Beträgen bei gleichzeitiger Festlegung praktikabler Bezugsverhältnisse und erleich-
tert so die Durchführung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
Teilschuldverschreibungen werden in diesem Fall bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Da 
ein Spitzenbetrag jeweils lediglich ein Rundungsbetrag ist und damit im Verhältnis zum Gesamtbe-
trag der Emission gering ist, liegt im Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge allenfalls ein 
geringfügiger Eingriff in das Bezugsrecht der Aktionäre, der ihre Interessen nicht in erheblicher 
Weise beeinträchtigt und durch das Interesse der Gesellschaft an einer praktikablen Durchführung 
der Emission grundsätzlich gerechtfertigt ist.  

 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um 
den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen, die zuvor von der SHW AG oder einer Mehrheitsbeteiligungsgesell-
schaft ausgegeben werden, bzw. den hieraus im Falle eines eigenen Wandlungsrechts der Ge-
sellschaft Verpflichteten ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-
übung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Options-
pflicht zustehen würde, hat folgenden Hintergrund: Der wirtschaftliche Wert der genannten Wand-
lungs- und Optionsrechte bzw. der mit Wandlungs- und Optionspflichten ausgestatteten Schuld-
verschreibungen hängt außer vom Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere auch vom Wert 
der Aktien der Gesellschaft ab, auf die sich die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten beziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffen-
den Schuldverschreibungen bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Preisabschlags bei der 
Platzierung ist es daher üblich, in die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen so genannte Verwässe-
rungsschutzbestimmungen aufzunehmen, die die Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer Wand-
lungs- oder Optionsrechte aufgrund einer Wertverwässerung der zugrunde liegenden Aktien 
schützen. Die Aufnahme solcher Verwässerungsschutzbestimmungen in die Anleihe- bzw. Opti-
onsbedingungen ist demgemäß auch in der unter Tagesordnungspunkt 7 erbetenen Ermächtigung 
vorgesehen. Eine anschließende Ausgabe weiterer Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen 
mit Bezugsrecht der Aktionäre würde ohne Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen 
Wertverwässerung führen. Denn um das Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv auszugestalten 
und die Abnahme sicherzustellen, werden die betreffenden Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen bei Einräumung eines Bezugsrechts in der Regel zu günstigeren Konditionen ausgegeben 
als es ihrem Marktwert entspräche. Dies führt zu einer entsprechenden Wertverwässerung der Ak-
tien. Die erwähnten Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihe- bzw. Optionsbedingun-
gen sehen für diesen Fall regelmäßig eine Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vor, 
mit der Folge, dass sich bei einer späteren Wandlung oder Optionsausübung bzw. der späteren 
Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht die der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern 
bzw. die Zahl der von der Gesellschaft auszugebenden Aktien erhöht. Als Alternative, durch wel-
che sich die Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, gestatten es die 
Verwässerungsschutzbestimmungen jedoch üblicherweise, dass den Inhabern bzw. Gläubigern 
der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht auf 
nachfolgend ausgegebene Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in dem Umfang einge-
räumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer eigenen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 
Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflichten zustünde. Das heißt, sie werden damit so ge-
stellt, als wären sie durch Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bzw. durch Erfüllung et-
waiger Wandlungs- oder Optionspflichten bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär geworden und 
in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt. Sie werden für die Wertverwässerung somit – 
wie alle bereits bestehenden Aktionäre – durch den Wert des Bezugsrechts entschädigt. Für die 
Gesellschaft hat diese zweite Alternative der Gewährung von Verwässerungsschutz den Vorteil, 
dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht ermäßigt werden muss. Sie dient daher der Gewähr-
leistung eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren Wandlung oder Optionsausübung 



 

 

bzw. der späteren Erfüllung einer etwaigen Wandlungs- oder Optionspflicht bzw. reduziert die An-
zahl der in diesem Fall auszugebenden Aktien. Dies kommt auch den bestehenden Aktionären 
zugute, so dass darin zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr 
Bezugsrecht bleibt als solches bestehen und reduziert sich lediglich anteilsmäßig in dem Umfang, 
in welchem neben den bestehenden Aktionären auch den Inhabern der Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. der mit Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibun-
gen ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der Verwaltung die Mög-
lichkeit, im Falle einer Bezugsrechtsemission in sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionä-
re und der Gesellschaft zwischen beiden dargestellten Alternativen der Gewährung von Verwäs-
serungsschutz wählen zu können. 
 

 Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausge-
geben werden. Dies eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, insbesondere zum Zwecke des Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen, im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs sonstiger Ver-
mögensgegenstände einschließlich Rechten und Forderungen die Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen einzusetzen. Eine solche flexible und schnelle Handlungsmöglichkeit verschafft der Ge-
sellschaft einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte. Zugleich bietet diese 
Möglichkeit der Gesellschaft auch eine liquiditätsschonende Finanzierungsmöglichkeit für künftige 
Akquisitionen. Auch im Hinblick auf die Optimierung der Finanzierungsstruktur der Gesellschaft 
stellt die Möglichkeit der Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage einen Vorteil 
dar. So könnte die Gesellschaft etwa von ihr oder von einer Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft zu-
vor ausgegebene Finanzierungsinstrumente gegen Ausgabe neuer Schuldverschreibungen zu-
rückerwerben und dadurch die Finanzierung der Gesellschaft neu strukturieren. Um in einem sol-
chen Fall an die Inhaber der betreffenden Vermögensgegenstände neue Schuldverschreibungen 
ausgeben zu können, muss grundsätzlich das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 
können. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 
soll, bestehen zur Zeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob er von der Er-
mächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird und wird dies nur dann tun, wenn dies unter 
Abwägung aller Gesichtspunkte im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre liegt. Der Vorstand wird dabei insbesondere auch sicherstellen, dass der Wert der Sachleis-
tung in einem angemessenen Verhältnis zu dem nach anerkannten finanzmathematischen 
Grundsätzen ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen steht. Dadurch wird 
sichergesellt, dass es zu keiner wesentlichen wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der beste-
henden Aktien kommt. 

 
Die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterliegen neben den vorstehend erläuterten Be-
schränkungen einer zusätzlichen gemeinsamen Obergrenze: Eine Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen 
Ermächtigung nämlich nur erfolgen, wenn auf die neuen Aktien, die aufgrund solcher Schuldverschrei-
bungen auszugeben sind, ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 20 % 
des Grundkapitals entfällt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind neue Aktien anzurechnen, die von der 
Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf Grundlage einer anderen Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszu-
geben sind.  
 
Insbesondere sind auf diese Obergrenze von 20 % des Grundkapitals für Bezugsrechtsausschlüsse 
damit neue Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung auf Grundlage des be-
stehenden Genehmigten Kapitals 2015 der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben werden. Das bestehende Genehmigte Kapital 2015 
enthält auch seinerseits eine Obergrenze von 20 % des Grundkapitals für die Ausgabe neuer Aktien 
unter Bezugsrechtsausschluss, auf welche umgekehrt unter anderem neue Aktien anzurechnen sind, 
die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2015 auf Grundlage von unter Ausschluss des 
Bezugsrechts begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden. Dadurch 
ist sichergestellt, dass ein Bezugsrechtsausschluss auf Grundlage des bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2015 und auf Grundlage der nunmehr zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung 
zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen auf insgesamt 20 % des derzeit 
bestehenden Grundkapitals beschränkt bleibt. 
 



 

 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen bestehen derzeit nicht. Der Vorstand wird jeweils sorgfältig prüfen, ob 
die Ausnutzung dieser Ermächtigung im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Dabei wird 
er insbesondere auch prüfen, ob ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts im Einzelfall sachlich ge-
rechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemessen ist. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung 
der Ermächtigung in der jeweils nächsten Hauptversammlung berichten. 
 

__________________________________ 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 
 
Der Vorstand erstattet der für den 10. Mai 2016 einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden 
schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen neu-
en Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien mit Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss bei der Wiederveräußerung der erworbenen Aktien.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG befristet bis 
zum 9. Mai 2021 (einschließlich) zum Erwerb eigener Aktien mit einem rechnerischen Anteil von ins-
gesamt bis zu 10 % am derzeit bestehenden oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu ermächtigen.  

 
Dabei dürfen auf die aufgrund der Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 
sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen; dies ent-
spricht einer in § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG enthaltenen gesetzlichen Vorgabe. 

 
Die neue Ermächtigung soll die von der Hauptversammlung am 14. Juni 2011 erteilten Ermächtigun-
gen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Er-
werb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten ersetzen, die am 13. Juni 2016 auslaufen würden. 
Von den vorstehenden Ermächtigungen hat die Gesellschaft bisher keinen Gebrauch gemacht. Im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Hauptversammlungseinladung im Bundesanzeiger hält die Gesell-
schaft keine eigenen Aktien. 

 
Die vorgesehene Laufzeit der neuen Ermächtigung von fünf Jahren entspricht der gesetzlich vorgese-
henen Höchstgrenze. Die vorgeschlagene neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien kann voll-
ständig oder in Teilen, ein- oder mehrmalig, durch die Gesellschaft oder durch von ihr abhängige oder 
in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen ausgeübt werden; ferner kann die Ermächtigung 
auch durch Dritte ausgeübt werden, die dabei für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung von 
ihr abhängiger oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehender Unternehmen handeln.  

 
Der Aktienerwerb kann nach Wahl der Gesellschaft über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre ge-
richteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsofferten erfolgen. Öffentliches Kaufangebot und öffentliche Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsofferten werden dabei nachfolgend auch zusammenfassend als „öf-
fentliches Angebot“ bezeichnet.  

 
Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG zu wah-
ren. Dem trägt der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches An-
gebot Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, kann die Annahme statt im Ver-
hältnis der jeweiligen Beteiligung der Aktionäre am Grundkapital auch im Verhältnis der Anzahl der 
von den Aktionären jeweils angedienten bzw. – im Falle der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten – der Anzahl der von den Aktionären zum maßgeblichen Ankaufspreis (oder einem 
darunter liegenden Preis) angedienten Aktien erfolgen. Da die Annahmequoten, die sich bei einer An-
nahme im Verhältnis der angedienten Aktien ergeben, von den Annahmequoten abweichen können, 
die sich bei einer Annahme im Verhältnis der Beteiligung am Grundkapital ergeben würden, liegt hierin 
zwar grundsätzlich eine Beschränkung der Andienungsrechte der Aktionäre. Sie erleichtert jedoch die 
technische Abwicklung des Angebots, da die relevante Annahmequote sich bei diesem Verfahren oh-
ne weiteres aus der Anzahl der (zum maßgeblichen Ankaufspreis oder einem darunter liegenden 
Preis) angedienten Aktien ermitteln lässt; für die Durchführung des Angebots ist dann insbesondere 
eine wertpapiermäßige Einbuchung von Andienungsrechten bei allen Aktionären im Verhältnis ihrer 
jeweiligen Beteiligung an der Gesellschaft entbehrlich. Zugleich wird mit der Annahme im Verhältnis 



 

 

der jeweils angedienten Aktien ebenfalls ein der Gleichbehandlung der Aktionäre dienendes Verfahren 
angewandt, so dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Bei einer Überzeich-
nung des öffentlichen Angebots kann ferner eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie – zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
– eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen 
zum einen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten zu vermeiden, 
wodurch die technische Abwicklung des Angebots erleichtert wird. Die bevorrechtigte Annahme gerin-
ger Stückzahlen kann zum anderen auch dazu genutzt werden, kleine, in der Regel unwirtschaftliche 
Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinakti-
onären nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Abweichungen von den sich sonst ergebenden Annah-
mequoten, die durch diese Vorgehensweise hinsichtlich der nicht bevorzugt angenommenen Aktien-
bestände verursacht werden, sind in der Regel gering, so dass auch insoweit die Interessen der Aktio-
näre angemessen gewahrt sind. 

 
Die auf Grundlage dieser oder einer vorangegangenen Ermächtigung der Hauptversammlung zum 
Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien können von der Ge-
sellschaft wieder veräußert oder ohne erneuten Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden. 
Dabei soll der Vorstand auch ermächtigt sein, die Einziehung entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 
ohne Veränderung des Grundkapitals durchzuführen. In diesem Fall erhöht sich durch die Einziehung 
gemäß § 8 Abs. 3 AktG der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital. Ein Erwerb zum Zweck des 
Handels in eigenen Aktien ist gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 2 AktG ausgeschlossen.  
 
Die Wiederveräußerung eigener Aktien erfolgt grundsätzlich durch Verkauf über die Börse oder im 
Wege eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots. Daneben soll die Gesellschaft auch ermächtigt 
werden, eigene Aktien, die auf Grundlage dieser oder einer vorangegangenen Ermächtigung der 
Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben werden bzw. wurden, in den nachfolgend 
genannten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
in anderer Weise zu veräußern. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist – vorbehaltlich 
der Prüfung im Einzelfall bei Ausnutzung der Ermächtigung – aus den nachfolgend erläuterten Grün-
den grundsätzlich sachlich gerechtfertigt, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten:  

 
(i) Die Gesellschaft soll zunächst ermächtigt werden, eigene Aktien gegen Barzahlung in anderer 

Weise als über die Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot zu veräußern, 
sofern der Verkaufspreis je Aktie den Börsenpreis der Aktien nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses (sog. vereinfachter Bezugsrechtsausschluss) versetzt 
die Verwaltung insbesondere in die Lage, eigene Aktien zusätzlichen Aktionärsgruppen anzu-
bieten und so den Aktionärskreis im Interesse der Gesellschaft zu erweitern. Ferner soll es der 
Gesellschaft dadurch ermöglicht werden, durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen mög-
lichst hohen Veräußerungsbetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der Eigenmittel der 
Gesellschaft zu erreichen. Wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit kann hierbei regelmä-
ßig ein höherer Mittelzufluss zugunsten der Gesellschaft erreicht werden als bei der Veräuße-
rung einer größeren Anzahl von Aktien über die Börse oder einem unter Wahrung des Bezugs-
rechts der Aktionäre erfolgenden Erwerbsangebot an alle Aktionäre. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 
Satz 2 AktG im Falle eines Bezugsangebots eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis spä-
testens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist; angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten 
besteht aber auch in diesem Fall ein Marktrisiko, insbesondere das sich auf mehrere Tage er-
streckende Kursänderungsrisiko, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Veräu-
ßerungspreises und so zu nicht marktnahen Konditionen führen kann. Auch kann die Gesell-
schaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf 
günstige Marktverhältnisse reagieren. Die Veräußerung über die Börse erlaubt grundsätzlich 
zwar ebenfalls die Erzielung eines marktnahen Preises. Um zu vermeiden, dass beim Verkauf 
einer größeren Anzahl von Aktien ein entsprechender Preisdruck entsteht, ist es jedoch auch 
beim börslichen Verkauf in der Regel erforderlich, den Verkauf über einen längeren Zeitraum zu 
strecken. Ein außerbörslicher Verkauf unter Ausschluss des Bezugsrechts gibt der Gesellschaft 
demgegenüber die Möglichkeit, kurzfristig und unabhängig von der Anzahl der zu verkaufenden 
Aktien auf günstige Marktverhältnisse zu reagieren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum 
vereinfachten Bezugsrechtsausschluss liegt aus den genannten Gründen im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre. Sie stellt zugleich sicher, dass von ihr nur Gebrauch gemacht 
wird, wenn der anteilige Betrag am Grundkapital der Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung 
veräußert werden, insgesamt 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt der Erteilung, noch im 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung überschreitet. Auf diese Volumenbeschränkung 



 

 

sind dabei auch alle sonstigen Aktien anzurechnen, die ab Wirksamwerden dieser Ermächti-
gung in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Be-
zugsrechtsausschluss ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind Aktien der Gesellschaft 
anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen ausgege-
ben werden bzw. noch ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderweitiger Ermächtigung in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben wurden.  

 
(ii) Ferner ist vorgesehen, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien als Gegenleistung zum 

Zweck des Erwerbs von Sachleistungen zu übertragen. Dabei muss das Bezugsrecht der Aktio-
näre ebenfalls ausgeschlossen werden können, da die entsprechenden Aktien sonst nicht auf 
den Veräußerer der Sachleistung übertragen werden können. Ein Bezugsrechtsausschluss ist in 
diesem Fall aus folgenden Gründen erforderlich: Die Gesellschaft steht in vielfältigem Wettbe-
werb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel han-
deln zu können. Dazu gehört auch die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Be-
teiligungen an Unternehmen zu erwerben, sich mit anderen Unternehmen zusammenzuschlie-
ßen sowie sonstige Vermögensgegenstände, einschließlich von Rechten und Forderungen zu 
erwerben. Die im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft bestmögliche Umsetzung dieser 
Option besteht im Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, eines Unternehmensteils 
oder einer Beteiligung an Unternehmen oder eines anderen Vermögensgegenstands über die 
Gewährung eigener Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Als Gegenleistung kann die Gewäh-
rung von Aktien insbesondere zweckmäßig sein, um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen 
oder etwaigen steuerlichen Rahmenbedingungen zu entsprechen. Um in einem solchen Fall an 
den Veräußerer eigene Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung ausgeben zu können, muss 
dann grundsätzlich das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Konkrete 
Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, bestehen zur 
Zeit nicht. Wenn sich entsprechende Erwerbsgelegenheiten konkretisieren, werden Vorstand 
und Aufsichtsrat sorgfältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung zur Gewährung eigener Aktien 
Gebrauch machen sollen. Der Vorstand wird dies nur dann tun, wenn der Unternehmens- oder 
Beteiligungserwerb bzw. der Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände gegen Gewährung von 
Aktien an der Gesellschaft in ihrem wohlverstandenen Interesse liegt und der Wert der gewähr-
ten Aktien und der Wert der zu erwerbenden Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung 
der insoweit bestehenden gesetzlichen Vorgaben entsprechend den Maßstäben des § 255 
Abs. 2 AktG in einem angemessenen Verhältnis stehen.  

 
(iii) Des Weiteren soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien auch zur Bedienung von 

Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten zu verwenden, die mit Wandel- oder Opti-
onsschuldverschreibungen verbunden sind, die aufgrund einer entsprechenden Ermächtigung 
der Hauptversammlung von der Gesellschaft oder von ihr abhängigen oder in ihrem Mehrheits-
besitz stehenden Unternehmen ausgegeben werden. Hierdurch wird keine eigenständige oder 
erweiterte Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen ge-
schaffen. Die vorgeschlagene Beschlussfassung dient vielmehr lediglich dem Zweck, der Ge-
sellschaft die Möglichkeit einzuräumen, Verpflichtungen aus Wandel- und Optionsschuldver-
schreibungen, die aufgrund anderweitiger Ermächtigungen der Hauptversammlung begründet 
werden, auch mit eigenen Aktien erfüllen zu können, und erhöht damit die Flexibilität der Ge-
sellschaft. Soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, entfällt die Notwen-
digkeit, zur Bedienung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen neue Aktien aus einem 
hierzu vorgesehenen bedingten Kapital auszugeben, so dass die Interessen der Aktionäre 
durch diese Gestaltung grundsätzlich nicht berührt werden. Ob die Verwendung eigener Aktien 
für diesen Zweck im Interesse der Gesellschaft liegt, werden Vorstand und Aufsichtsrat jeweils 
im Einzelfall prüfen. Derzeit verfügt die Gesellschaft über keine Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Unter Tagesordnungspunkt 8 der vorliegenden 
Hauptversammlung wird allerdings die Erteilung einer entsprechenden Ermächtigung zur Aus-
gabe von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 

 
(iv) Noch eine weitere Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts bezieht sich auf Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 
oder von ihr abhängigen oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen aufgrund einer 
von der Hauptversammlung ggf. anderweitig erteilten Ermächtigung zur Ausgabe solcher In-
strumente ausgegeben werden. Die Gesellschaft soll ermächtigt werden, eigene Aktien auch 
dazu zu verwenden, den Inhabern bzw. den Gläubigern der zugehörigen Wandlungs- oder Op-



 

 

tionsrechte aus Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 
durch von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen ausgegeben 
werden, bzw. im Falle eines eigenen Wandlungsrechts der Gesellschaft den aus den Wandel- 
und Optionsschuldverschreibungen Verpflichteten ein Bezugsrecht auf Aktien in dem Umfang 
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Er-
füllung entsprechender Wandlungs- oder Optionspflichten zustünde. Dies hat folgenden Hinter-
grund: Der wirtschaftliche Wert der genannten Wandlungs- und/oder Optionsrechte 
bzw. -pflichten hängt außer von dem Wandlungs- bzw. Optionspreis insbesondere vom Wert der 
Aktien der Gesellschaft ab, auf die sich die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten be-
ziehen. Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Platzierung der betreffenden Schuldverschrei-
bungen bzw. der Vermeidung eines entsprechenden Ausgabeabschlags bei der Platzierung, ist 
es daher üblich, in die Anleihebedingungen sog. Verwässerungsschutzbestimmungen aufzu-
nehmen, die die Berechtigten vor einem Wertverlust ihrer Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf-
grund einer Wertverwässerung der zugrunde liegenden Aktien schützen. Eine Ausgabe von Ak-
tien, bei welcher die neuen Aktien den Aktionären zum Bezug angeboten werden, würde ohne 
Verwässerungsschutz typischerweise zu einer solchen Wertverwässerung führen. Denn um das 
Bezugsrecht für die Aktionäre attraktiv auszugestalten und die Abnahme der neuen Aktien si-
cherzustellen, werden die neuen Aktien bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung (und entspre-
chend auch bei einem etwaigen Bezugsangebot eigener Aktien) üblicherweise zu einem Aus-
gabebetrag ausgegeben, der einen Abschlag gegenüber dem aktuellen Wert bzw. Börsenkurs 
der bestehenden Aktien enthält. Dies führt dazu, dass der Gesellschaft aus der Ausgabe der 
Aktien weniger Mittel zufließen als es einer Bewertung mit dem aktuellen Wert der bereits im 
Umlauf befindlichen Aktien entspräche und der Wert der Aktien der Gesellschaft dadurch ver-
wässert wird. Die erwähnten Verwässerungsschutzbestimmungen in den Anleihebedingungen 
sehen für diesen Fall daher grundsätzlich eine entsprechende Ermäßigung des Wandlungs- 
bzw. Optionspreises vor mit der Folge, dass sich bei einer späteren Wandlung bzw. Options-
ausübung die der Gesellschaft zufließenden Mittel verringern bzw. die Zahl der von der Gesell-
schaft auszugebenden Aktien erhöht. Als Alternative, durch welche sich die Ermäßigung des 
Wandlungs- bzw. Optionspreises vermeiden lässt, gestatten es die Verwässerungsschutzbe-
stimmungen jedoch häufig, dass den Inhabern der Wandlungs- oder Optionsrechte 
bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien in dem Umfang eingeräumt wird, wie es 
ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs- 
bzw. Optionspflichten zustünde. Das heißt, sie werden damit so gestellt, als wären sie durch 
Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte bereits vor dem Bezugsangebot Aktionär gewor-
den und in diesem Umfang auch bereits bezugsberechtigt. Sie werden für die Wertverwässe-
rung somit – wie alle bereits bestehenden Aktionäre – durch den Wert des Bezugsrechts ent-
schädigt. Für die Gesellschaft hat diese Alternative der Gewährung von Verwässerungsschutz 
den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht ermäßigt werden muss. Sie dient da-
her der Gewährleistung eines größtmöglichen Mittelzuflusses bei einer späteren Wandlung bzw. 
Optionsausübung bzw. reduziert die Anzahl der bei einer späteren Wandlung bzw. Optionsaus-
übung auszugebenden Aktien. Dies kommt auch den bestehenden Aktionären zugute, so dass 
darin zugleich ein Ausgleich für die Einschränkung ihres Bezugsrechts liegt. Ihr Bezugsrecht 
bleibt als solches bestehen und reduziert sich lediglich anteilsmäßig in dem Umfang, in wel-
chem neben den bestehenden Aktionären auch den Inhabern der Options- oder Wandlungs-
rechte ein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die vorliegende Ermächtigung gibt der Verwaltung die 
Möglichkeit, im Falle einer Bezugsrechtskapitalerhöhung (bzw. eines Bezugsangebots eigener 
Aktien) in sorgfältiger Abwägung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft zwischen 
beiden dargestellten Alternativen der Gewährung von Verwässerungsschutz wählen zu können.  

 
Vorratsbeschlüsse – wie der unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorgelegte – mit ver-
schiedenen Möglichkeiten zum Bezugsrechtsausschluss sind unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Besonderheiten der einzelnen Gesellschaften national und international üblich. Bei der Entscheidung 
über einen etwaigen Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien werden Vor-
stand und Aufsichtsrat jeweils im Einzelfall prüfen, ob ein solcher Ausschluss sachlich gerechtfertigt 
und gegenüber den Aktionären angemessen ist.  

 
Der Vorstand wird der jeweils nachfolgenden Hauptversammlung über jede Ausnutzung der unter Ta-
gesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien entsprechend den gesetzlichen Vorschriften berichten.  

 
 

__________________________________ 



 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 9 
 
Der Vorstand erstattet der für den 10. Mai 2016 einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden 
schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 9 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Er-
mächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts: 
 
Neben den in Punkt 8 der Tagesordnung vorgesehenen Möglichkeiten zum Erwerb eigener Aktien soll 
die Gesellschaft auch ermächtigt werden, eigene Aktien unter Einsatz von Derivaten zu erwerben. 
Durch diese zusätzliche Handlungsalternative werden die Möglichkeiten der Gesellschaft ergänzt, um 
den Erwerb eigener Aktien optimal strukturieren zu können. Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft 
sein, Put-Optionen zu veräußern oder Call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Ge-
sellschaft zu erwerben, oder Terminkaufverträge über Aktien abzuschließen, bei denen zwischen dem 
Abschluss des jeweiligen Kaufvertrags und der Lieferung der erworbenen Aktien mehr als zwei Bör-
sentage liegen („Terminkäufe“). Put-Optionen, Call-Optionen und Terminkäufe werden nachfolgend 
auch jeweils als „Derivat“ bezeichnet.  

 
Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten soll, wie schon die Begrenzung des Volumens 
dieser Ermächtigung auf 5 % des Grundkapitals verdeutlicht, lediglich das Instrumentarium des Aktien-
rückkaufs ergänzen. Die Laufzeit der jeweiligen Derivate darf höchstens 18 Monate betragen und 
muss so gewählt werden, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung der jeweiligen Derivate nicht nach 
dem Ablauf des 9. Mai 2021 erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gesellschaft nach Auslaufen 
der bis zum 9. Mai 2021 gültigen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch keine eigenen Aktien 
aufgrund solcher Derivate mehr erwerben kann. 

 
Bei der Veräußerung einer Put-Option gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-Option das 
Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die 
Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie bzw. einen 
entsprechenden Veräußerungspreis für die Put-Option; diese Optionsprämie bzw. der Veräußerungs-
preis für die Put-Option vergütet unter Berücksichtigung unter anderem des Ausübungspreises, der 
Laufzeit der Option und der Volatilität der Aktien der Gesellschaft den Wert des Veräußerungsrechts, 
das der Erwerber mit der Put-Option erhält. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die Optionsprä-
mie, die der Erwerber der Put-Optionen gezahlt hat, den von der Gesellschaft für den Erwerb der Ak-
tien insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Ausübung der Put-Option ist für den Optionsinhaber nur 
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem 
Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktie statt über die Börse zu dem höheren Ausübungspreis an 
die Gesellschaft veräußern kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter Einsatz 
von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des Optionsgeschäfts 
festgelegt wird, während die Liquidität erst am Ausübungstag abfließt. Übt der Optionsinhaber die Op-
tion nicht aus, weil der Aktienkurs der Aktien am Ausübungstag über dem Ausübungspreis liegt, kann 
die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine eigenen Aktien erwerben; ihr verbleibt jedoch die verein-
nahmte Optionsprämie. 
 
Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung eines Erwerbspreises für die 
Call-Option bzw. einer entsprechenden Optionsprämie das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an 
Aktien der Gesellschaft zu einem vorher festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Op-
tion, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Ausübung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaft-
lich sinnvoll, wenn der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft über dem Ausübungspreis liegt, da sie 
die Aktien dann statt über die Börse zu dem niedrigeren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. 
Zusätzlich wird die Liquidität der Gesellschaft geschont, da erst bei Ausübung der Call-Option der 
festgelegte Erwerbspreis für die Aktien gezahlt werden muss. 

 
Beim Terminkauf erwirbt die Gesellschaft Aktien von dem Terminverkäufer zu einem bestimmten, in 
der Zukunft liegenden Termin und zu dem bei Abschluss des Terminkaufs festgelegten Kaufpreis (An-
kaufspreis). Der Abschluss von Terminkäufen kann für die Gesellschaft insbesondere sinnvoll sein, 
wenn sie einen für einen bestimmten Termin bestehenden Bedarf an eigenen Aktien zu einem im Vo-
raus festgelegten Preisniveau sichern will. 
 
Der von der Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis für Aktien der Gesellschaft, die unter Einsatz von De-
rivaten erworben werden, ist der in dem jeweiligen Derivat vereinbarte Ausübungs- bzw. Ankaufspreis. 
Der Ausübungs- bzw. Ankaufspreis kann höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der Aktien der 



 

 

Gesellschaft am Tag des Abschlusses des Derivatgeschäfts; er darf jedoch das arithmetische Mittel 
der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem an den letzten drei Handelstagen vor Abschluss des betreffenden Derivatgeschäfts jeweils 
um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten (jeweils ohne Er-
werbsnebenkosten). Wird ein Schlusskurs an einem oder mehreren der maßgeblichen Tage nicht 
festgestellt, tritt an seine Stelle jeweils der letzte bezahlte Kurs (wiederum im XETRA-Handel bzw. ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem). Der von der Gesellschaft bei Call-Optionen oder Terminkäufen 
für das Derivat gezahlte Erwerbspreis (bzw. die hierfür von der Gesellschaft zu zahlende Optionsprä-
mie) darf ferner nicht wesentlich über und der von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis 
für Put-Optionen (bzw. die hierfür von der Gesellschaft vereinnahmte Optionsprämie) darf nicht we-
sentlich unter dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der jeweiligen Derivate liegen, bei dessen Ermittlung insbesondere der vereinbarte Aus-
übungspreis zu berücksichtigen ist. Hierdurch sowie durch die Verpflichtung, Optionen nur mit Aktien 
zu bedienen, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse innerhalb der 
Preisgrenzen erworben wurden, die gemäß der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Ta-
gesordnungspunkt 8 auch für den börslichen Erwerb von Aktien durch die Gesellschaft selbst gelten, 
wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten wirt-
schaftlich benachteiligt werden. Da die Gesellschaft für das Derivat einen fairen Marktpreis verein-
nahmt bzw. zahlt, erleiden die an den Derivatgeschäften nicht beteiligten Aktionäre keinen wertmäßi-
gen Nachteil. Das entspricht der Stellung der Aktionäre beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem 
nicht alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Die Vorgaben für die 
Ausgestaltung der Derivate und für die zur Belieferung geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei 
dieser Erwerbsform dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre umfassend Rechnung getra-
gen wird. Insofern ist es – auch unter Berücksichtigung des dem § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugrunde 
liegenden Rechtsgedankens – gerechtfertigt, dass den Aktionären kein Recht zustehen soll, solche 
Derivatgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen. Durch den Ausschluss des Bezugs- und des 
Andienungsrechts wird die Gesellschaft – anders als beim Angebot zum Erwerb von Derivaten an alle 
Aktionäre bzw. beim Angebot zum Erwerb von Derivaten von allen Aktionären – in die Lage versetzt, 
Derivatgeschäfte kurzfristig und unter Ausnutzung günstiger Marktbedingungen abzuschließen. Beim 
Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten oder einer Kombination von Derivaten soll Aktionä-
ren ein Recht auf Andienung ihrer Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Derivaten 
ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Anderenfalls wäre der Einsatz von Derivaten 
im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft verbun-
denen Vorteile wären nicht erreichbar.  

 
Vorbehaltlich der bei Ausnutzung der Ermächtigung anhand der konkreten Umstände nochmals vor-
zunehmenden Prüfung, hält der Vorstand die Nichtgewährung bzw. Einschränkung des Bezugs- und 
Andienungsrechts der Aktionäre beim Einsatz von Derivaten für einen Aktienrückkauf zu den vorste-
hend dargestellten Bedingungen aus den aufgezeigten Gründen für grundsätzlich sachlich gerechtfer-
tigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

 
Der Vorstand wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die jeweils nachfolgende Hauptver-
sammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.  
 

__________________________________ 
 
Unterlagen zur Tagesordnung 
 
Ab Einberufung der Hauptversammlung werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/hauptversammlungen/ insbesondere folgende Unterla-
gen zugänglich gemacht:  
 
 die Hauptversammlungseinladung; 
 
 der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss der SHW AG, der zusam-

mengefasste Lage- und Konzernlagebericht der SHW AG einschließlich des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015;  

 



 

 

 der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (als Bestandteil der Hauptversammlungseinla-
dung); 

 
 der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 221 

Abs. 4 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (als Bestandteil der Hauptversammlungseinla-
dung); 

 
 der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (als Bestandteil der Haupt-
versammlungseinladung);  

 
 der Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 71 Abs. 

1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (als Bestandteil der Hauptversamm-
lungseinladung). 

 
Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht ausliegen. 
Sie können von den Aktionären ferner ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräu-
men der Gesellschaft während üblicher Geschäftszeiten eingesehen werden.  
 
Auf Verlangen werden die vorgenannten Unterlagen Aktionären der Gesellschaft auch kostenfrei zu-
gesandt. Bestellungen bitten wir ausschließlich zu richten an:  
 
SHW AG 
– Investor Relations – 
Wilhelmstrasse 67 
D-73433 Aalen 
Telefax: +49 (0) 7361/502-674 
 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 6.436.209,00 und ist eingeteilt in 6.436.209 auf den In-
haber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft entspricht daher der Gesamtzahl der Stückaktien 
der Gesellschaft und beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversamm-
lung im Bundesanzeiger jeweils 6.436.209.  
 
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im 
Bundesanzeiger keine eigenen Aktien. 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen 
haben.  
 
Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch 
einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Insti-
tut nachzuweisen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und hat 
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), d.h. auf Dienstag, 
den 19. April 2016, 00:00 Uhr, zu beziehen.  
 



 

 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den 3. Mai 
2016, unter folgender Adresse zugehen: 
 
SHW AG 
c/o Landesbank Baden-Württemberg 
4035 H Hauptversammlungen 
Am Hauptbahnhof 2 
D-70173 Stuttgart 
 
Telefax: +49 (0) 711/127 79264 
E-Mail: hv-anmeldung@lbbw.de 
 
Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen werden den teilnahmeberechtigten Ak-
tionären über ihr depotführendes Institut Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Stimm-
karten werden den teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. ihren Vertretern am Tag der Hauptver-
sammlung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Eintrittskarten sind keine Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Stimmrechtsausübung, sondern lediglich organisatori-
sche Hilfsmittel. 
 
Bedeutung des Nachweisstichtags 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den im vorstehenden Abschnitt genannten Nachweis des Anteils-
besitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang 
des Stimmrechts richten sich somit ausschließlich nach dem Aktienbesitz zu dem dort genannten 
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag oder der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine 
Sperre für die Veräußerung von Aktien verbunden. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch am 
und nach dem Nachweisstichtag frei verfügen. Solche Verfügungen haben keine Auswirkungen auf 
die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und den Umfang des Stimmrechts. Ent-
sprechendes gilt für einen Erwerb oder Hinzuerwerb von Aktien, der am oder nach dem Nachweis-
stichtag erfolgt. Personen, die erst am oder nach dem Nachweisstichtag Aktien der Gesellschaft er-
werben, sind hinsichtlich dieser Aktien daher auf der Hauptversammlung weder teilnahme- noch 
stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.  
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten  
 
Teilnahmeberechtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, auch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen für den betref-
fenden Aktienbestand die weiter oben genannten Teilnahmevoraussetzungen erfüllt werden. 
 
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Vereinigung von Aktionären oder eine sonstige, einem Kredit-
institut gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung be-
vollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform.  
 
Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Vereinigung von Aktionären oder einer sonsti-
gen, einem Kreditinstitut gemäß § 135 Abs. 8 oder Abs. 10 AktG gleichgestellten Person oder Perso-
nenvereinigung gelten die besonderen gesetzlichen Vorschriften des § 135 AktG, die u.a. verlangen, 
dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist. Hier können daher Ausnahmen vom allgemeinen 
Textformerfordernis gelten. Die betreffenden Vollmachtsempfänger setzen jedoch unter Umständen 
eigene Formerfordernisse fest; Einzelheiten sind ggf. bei dem jeweiligen Vollmachtsempfänger zu 
erfragen.  
 



 

 

Die Erteilung der Vollmacht kann sowohl vor als auch noch während der Hauptversammlung erfolgen. 
Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung vor bzw. außerhalb der Hauptversammlung verwen-
det werden können, werden teilnahmeberechtigten Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zur 
Hauptversammlung übersandt. Vollmachtsformulare, die zur Vollmachtserteilung auf der Hauptver-
sammlung selbst verwendet werden können, erhalten teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Ver-
treter am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung. Teilnahmebe-
rechtigte Aktionäre bleiben auch nach erfolgter Vollmachtserteilung zur persönlichen Teilnahme an 
der Hauptversammlung berechtigt.  
 
Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. Für die Erteilung 
und den Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie die Übermittlung 
des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf 
steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung, an welche insbesondere auch eine elektronische 
Übermittlung per E-Mail erfolgen kann: 
 
SHW AG 
– Investor Relations – 
Wilhelmstrasse 67 
D-73433 Aalen 
Telefax: +49 (0) 7361/502-674 
E-Mail: ir@shw.de 
 
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass der Bevoll-
mächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt die 
Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter 
Nachweis. 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären ferner als besonderen Service an, von der Gesellschaft be-
nannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts auf der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
müssen hierzu in der Vollmacht verbindliche Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt werden; 
sie sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die betreffenden Weisun-
gen bedürfen ebenso wie die Vollmacht der Textform; Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht 
und der darin erteilten Weisungen sowie deren Änderungen. Die Vertretung durch von der Gesell-
schaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über 
die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung beschränkt; 
Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über sonstige Beschlussanträge oder zur Ausübung wei-
terer Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter nicht entgegen. Für die Bevollmächtigung kann das auf der Eintrittskarte aufgedruckte 
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter verwendet werden. Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter müssen der Gesellschaft bis spätestens Freitag, den 6. Mai 2016, unter der vorste-
hend für die Übermittlung von Vollmachten bzw. Vollmachtsnachweisen genannten Adresse zugehen. 
Daneben kann eine Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis 
zum Beginn der Abstimmung auch noch auf der Hauptversammlung selbst erfolgen; ein entsprechen-
des Formular erhalten teilnahmeberechtigte Aktionäre bzw. ihre Vertreter am Tag der Hauptversamm-
lung an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung.  
 
Das Recht der Aktionäre, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptver-
sammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, bleibt von einer Vollmachts- und Weisungs-
erteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unberührt. Im Falle der persön-
lichen Teilnahme des Aktionärs oder eines von ihm bevollmächtigten Dritten an der Hauptversamm-
lung erlischt ein zuvor erteilter Auftrag an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 



 

 

samt der zugehörigen Weisungen ohne gesonderten Widerruf. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter werden in diesem Fall auf der Grundlage einer zuvor an sie erteilten Vollmacht 
nicht tätig. 
 
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung werden den Aktionären nach Erfüllung der weiter 
oben genannten Teilnahmevoraussetzungen zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 
übersandt. 
 
Recht der Aktionäre auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals (dies entspricht einem Betrag von 
EUR 321.811,00 oder 321.811 Stückaktien) oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 
EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der SHW AG zu rich-
ten und muss der Gesellschaft spätestens am Samstag, den 9. April 2016, zugehen. Es wird darum 
gebeten, entsprechende Verlangen an folgende Anschrift zu richten:  
 
SHW AG 
– Vorstand – 
Wilhelmstrasse 67 
D-73433 Aalen 
 
Ergänzungsverlangen werden nur berücksichtigt, wenn der oder die Antragsteller nachweisen, dass 
er/sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung (also spätestens seit dem 
10. Februar 2016, 00:00 Uhr) Inhaber der Aktien ist/sind. Bei der Berechnung dieser Aktienbesitzzeit 
ist § 70 AktG zu beachten.  
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein-
berufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens in gleicher Weise wie 
die Einberufung bekannt gemacht. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 
Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vor-
stand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung zu stellen sowie Vorschläge 
zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprü-
fern zu unterbreiten.  
 
Gegenanträge mit Begründung sowie Wahlvorschläge können der Gesellschaft ferner auch vor der 
Hauptversammlung an folgende Adresse übermittelt werden: 
 
SHW AG 
– Investor Relations – 
Wilhelmstrasse 67 
D-73433 Aalen 
Telefax: +49 (0)7361/502-674 
 
Gegenanträge mit Begründung und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft spätestens am Montag, den 
25. April 2016, unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des Ak-
tionärs, der Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der In-
ternetseite der Gesellschaft unter http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/hauptversammlungen/ 
zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie Gegenanträ-
ge ohne Begründung werden nicht berücksichtigt; Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung. Fer-
ner kann die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den §§ 126 bzw. 127 AktG näher 



 

 

geregelten Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Ge-
genanträge bzw. Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen. 
 
Auch wenn Gegenanträge und Wahlvorschläge der Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, finden 
sie in der Hauptversammlung nur dann Beachtung, wenn sie dort nochmals mündlich gestellt bzw. 
unterbreitet werden. Das Recht der Aktionäre, während der Hauptversammlung Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu unterbrei-
ten, bleibt unberührt.  
 
Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 131 Abs. 1 AktG 
 
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
stands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen 
und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
 
Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 
Auskunft verweigern. Ferner ist der Versammlungsleiter nach § 131 Abs. 2 AktG in Verbindung mit 
§ 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen zu beschränken. 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre und Informationen nach § 124a 
AktG 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 
und § 131 Abs. 1 AktG sowie die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen 
Hauptversammlung der Gesellschaft werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/hauptversammlungen/ zugänglich gemacht.  
 
 
Aalen, im März 2016 
 
SHW AG 
Der Vorstand 


